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VORSCHLAG FÜR EINE EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

an die Kommission zu den laufenden Verhandlungen über eine Statusvereinbarung über 
operative Tätigkeiten, die von der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache (Frontex) in Senegal durchgeführt werden
(2033/2086(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben b und d, Artikel 79 Absatz 2 
Buchstabe c und Artikel 218 Absätze 3 und 4,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

– unter Hinweis auf das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 
und das Zusatzprotokoll zu diesem Abkommen,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, das dazugehörige Protokoll zur 
Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des 
Frauen- und Kinderhandels, sowie das dazugehörige Protokoll gegen die Schleusung 
von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg, 

– unter Hinweis auf Kapitel V Regel 33 des Internationalen Übereinkommens zum Schutz 
des menschlichen Lebens auf See mit dem Titel „Notsituationen – Pflichten und 
Verfahren“,

– unter Hinweis auf Kapitel 4 des Internationalen Übereinkommens über den Such- und 
Rettungsdienst auf See über Betriebsverfahren,

– unter Hinweis auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 
zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des 
Rates1, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. November 2019 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/16242,

1 ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1.
2 ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 1.
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– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 9. Februar 2023, 

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2022/1169 des Rates vom 4. Juli 2022 über die 
Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über eine Statusvereinbarung 
zwischen der Europäischen Union und der Republik Senegal für operative Tätigkeiten 
der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache in der Republik Senegal3,

– unter Hinweis auf die Strategie der EU zur Bekämpfung des Menschenhandels 2021-
2025, 

– unter Hinweis auf den Aktionsplan der EU für die westlichen Mittelmeer- und 
Atlantikrouten, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 21. Dezember 2021 mit dem 
Titel „Muster für eine Statusvereinbarung gemäß der Verordnung (EU) 2019/1896 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2019 über die Europäische 
Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 
und (EU) 2016/1624“ (COM(2021)0829),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Mai 2021 zum Thema „Schutz der 
Menschenrechte und die externe Migrationspolitik der EU“4,

– unter Hinweis auf den Bericht der Arbeitsgruppe zur Kontrolle von Frontex des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres vom 14. Juli 2021 über die 
Untersuchung mutmaßlicher Grundrechtsverletzungen durch Frontex und die darin 
enthaltenen Empfehlungen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Dezember 2023 zu Frontex auf der 
Grundlage der Untersuchung der Frontex-Kontrollgruppe des LIBE-Ausschusses5,

– gestützt auf Artikel 114 Absatz 4 und Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0032/2024),

A. in der Erwägung, dass die Kommission auf der Grundlage des Beschlusses (EU) 
2022/1169 des Rates im Juli 2022 vom Rat die Ermächtigung erhalten hat, eine 
Statusvereinbarung mit der Republik Senegal auszuhandeln, die es den Teammitgliedern, 
die von der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) entsandt 
werden, ermöglichen würde, auf der Grundlage eines speziellen Einsatzplans Aufgaben 
mit Exekutivbefugnissen im Hoheitsgebiet der Republik Senegal wahrnehmen zu 
können; 

B. in der Erwägung, dass die Union gemäß Artikel 73 Absatz 3 der Verordnung 

3 ABl. L 181 vom 7.7.2022, S. 20.
4 ABl. C 15 vom 12.1.2022, S. 70.
5 Angenommene Texte, P9_TA(2023)0483.
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(EU) 2019/1896 in Situationen, in denen die Entsendung von Grenzverwaltungsteams aus 
der ständigen Reserve in einen Drittstaat erforderlich ist, in dem die Teammitglieder 
Exekutivbefugnisse ausüben werden, auf der Grundlage von Artikel 218 AEUV eine 
Statusvereinbarung mit dem betreffenden Drittstaat schließen muss; 

C. in der Erwägung, dass es sich bei der Statusvereinbarung mit Senegal und der 
Statusvereinbarung, die derzeit mit der Islamischen Republik Mauretanien ausgehandelt 
wird, um die ersten Vereinbarungen über operative Tätigkeiten von Frontex mit 
Drittstaaten handeln würde, die keine Beitrittskandidaten sind und deren rechtliche 
Regelungen stark von den EU-Standards abweichen; 

D. in der Erwägung, dass eine Zusammenarbeit von Frontex mit Drittstaatsbehörden gemäß 
Artikel 73 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1896 im Rahmen der Politik der Union 
im Bereich Außenbeziehungen erfolgt, unter anderem auch mit Blick auf den Schutz der 
Grundrechte und personenbezogener Daten, den Grundsatz der Nichtzurückweisung, das 
Verbot willkürlicher Inhaftierung und das Verbot von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung; 

E. in der Erwägung, dass Senegal gemäß der Gemeinsamen Strategie EU-Senegal für die 
EU und ihre Mitgliedstaaten ein als vorrangig eingestuftes Land ist; in der Erwägung, 
dass eine Fachkräftepartnerschaft mit Senegal als eine der Schlüsselkomponenten einer 
verstärkten Zusammenarbeit bei der Migrationssteuerung zwischen der EU und Senegal 
erachtet wird; 

F. in der Erwägung, dass die Kommission – wenn sie empfiehlt, dass der Rat sie zur 
Aushandlung einer Statusvereinbarung mit einem Drittstaat ermächtigt – gemäß der 
Verordnung (EU) 2019/1896 die Lage der Grundrechte in den von der Statusvereinbarung 
erfassten Bereichen in diesem Drittstaat bewerten sollte; in der Erwägung, dass eine 
solche Bewertung noch nicht durchgeführt wurde; in der Erwägung, dass das 
Konsultationsforum von Frontex in seinem Bericht vom 21. Mai 2019 Frontex 
aufgefordert hat, vor der Zusammenarbeit mit einem Drittstaat eine wirksame 
Folgenabschätzung in Bezug auf die Grundrechte durchzuführen; 

G. in der Erwägung, dass ein Mitgliedstaat, das Europäische Parlament, der Rat oder die 
Kommission gemäß Artikel 218 Absatz 11 AEUV ein Gutachten des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) dazu einholen kann, ob eine geplante Vereinbarung mit den 
Verträgen vereinbar ist; in der Erwägung, dass, wenn das Gutachten des EuGH ablehnend 
ausfällt, die geplante Vereinbarung nur in Kraft treten kann, wenn sie geändert wird oder 
die Verträge geändert werden; 

H. in der Erwägung, dass auch nach dem Abschluss einer Vereinbarung nichts einen 
Mitgliedstaat, das Europäische Parlament, den Rat oder die Kommission daran hindert, 
ein Gutachten zur Vereinbarkeit der ausgehandelten Statusvereinbarung mit den 
Verträgen einzuholen; 

I. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV verpflichtet 
ist, das Parlament in allen Phasen des Verfahrens zum Abschluss einer 
Statusvereinbarung unverzüglich und umfassend zu unterrichten;

J. in der Erwägung, dass die in Artikel 76 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1896 
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genannte Musterstatusvereinbarung als Grundlage für die Verhandlungen der 
Kommission mit Senegal dienen soll; in der Erwägung, dass darin ein Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen Frontex und ihren Teams einerseits und den zuständigen 
Behörden des betreffenden Drittstaats andererseits geschaffen wird, in dem unter 
anderem der Tätigkeitsbereich, die strafrechtliche und zivilrechtliche Haftung, die 
Aufgaben und die Befugnisse der Teammitglieder sowie praktische Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Achtung der Grundrechte festgelegt werden; in der Erwägung, 
dass Frontex die uneingeschränkte Wahrung der Grundrechte während dieser Einsätze 
sicherstellen und ein Beschwerdeverfahren vorsehen muss; 

K. in der Erwägung, dass in der in Artikel 76 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1896 
genannten Musterstatusvereinbarung festgelegt ist, dass

– Frontex-Teammitglieder Aufgaben und Befugnisse im Hoheitsgebiet des 
betreffenden Drittstaats nur nach Weisung und in Gegenwart der für 
Grenzmanagement zuständigen Behörden des betreffenden Drittstaats wahrnehmen 
dürfen und die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des betreffenden Drittstaats 
sowie das geltende Unions- und Völkerrecht einhalten müssen, die Behörden des 
betreffenden Drittstaats den Teammitgliedern nur Anweisungen erteilen dürfen, die 
im Einklang mit dem Einsatzplan stehen, und dies der einzige operative Rahmen 
ist, in dem EU-Personal unter der Führung von Drittstaaten agiert,

– Frontex-Teammitglieder uneingeschränkten Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung 
durch die Gerichte des betreffenden Drittstaats genießen und in dem Drittstaat oder 
von dessen Behörden weder festgehalten noch in Gewahrsam genommen werden 
dürfen und der Schutz in Abhängigkeit vom Status des jeweiligen Teammitglieds 
lediglich vom Exekutivdirektor oder vom Herkunftsmitgliedstaat aufgehoben 
werden kann; 

L. in der Erwägung, dass Senegal ein Auswanderungs-, Transit- und Einwanderungsland ist; 
in der Erwägung, dass Migration und Mobilität in Senegal als positiv wahrgenommen 
werden; in der Erwägung, dass das Recht auf Mobilität in der senegalesischen Verfassung 
verankert ist und die grenzüberschreitende Mobilität zwischen Gemeinschaften eine 
Normalität darstellt; in der Erwägung, dass Senegal seit Langem eines der wichtigsten 
Zielländer in Westafrika ist; in der Erwägung, dass 2018 laut der Internationalen 
Organisation für Migration 200 000 Staatsangehörige anderer Länder in Senegal lebten; 
in der Erwägung, dass die Zahl der Boote, die von Senegal aus zu den Kanarischen Inseln 
aufbrechen, im Jahr 2023 gestiegen ist; in der Erwägung, dass die meisten Menschen auf 
den Booten im Jahr 2023 senegalesische Staatsangehörige waren; in der Erwägung, dass 
die Atlantikroute eine der tödlichsten weltweit ist, was zum großen Teil auf die Länge der 
Überseereise und den Mangel an speziellen Such- und Rettungskapazitäten 
zurückzuführen ist; in der Erwägung, dass der Internationalen Organisation für Migration 
zufolge seit 2014 auf der Atlantikroute mindestens 3 519 Personen ums Leben gekommen 
sind oder vermisst wurden; in der Erwägung, dass es Berichten zufolge wiederholte Push-
backs von Migranten und Flüchtlingen von der mauretanischen und malischen Grenze 
nach Senegal hin gab; 

M. in der Erwägung, dass vom Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte und von nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen Bedenken über 
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die Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und des Rechts auf friedliche 
Versammlung sowie über die übermäßige Anwendung von Gewalt durch Verteidigungs- 
und Sicherheitskräfte geäußert wurden; in der Erwägung, dass der Zugang zu sozialen 
Medien und mobilem Internet in Senegal eingeschränkt wurde; in der Erwägung, 
dass Personen und nichtstaatliche Organisationen kriminalisiert werden, weil sie die 
negativen Folgen der Zusammenarbeit zwischen Senegal und der EU im Bereich 
Migration angeprangert haben; in der Erwägung, dass auch von nichtstaatlichen 
Menschenrechtsorganisationen Bedenken wegen Repressionen gegen Personen geäußert 
wurden, die versuchen, Senegal irregulär zu verlassen; 

O. in der Erwägung, dass der derzeitige Rechtsrahmen Senegals keinen wirksamen Schutz 
von Kindern, Opfern des Menschenhandels und LGBTIQ+-Personen ermöglicht; in der 
Erwägung, dass gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen nach dem Strafrecht als 
Straftat gelten und mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden können; 

P. in der Erwägung, dass Senegal Unterzeichnerstaat des Genfer Abkommens von 1951 über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge und des dazugehörigen Protokolls von 1967 ist; in der 
Erwägung, dass Senegal die wichtigsten Elemente des Abkommens im Jahr 1968 in ein 
nationales Asylgesetz aufgenommen hat, das im April 2022 aktualisiert wurde, um 
Staatenlosigkeit und Berufungsverfahren aufzunehmen; in der Erwägung, dass Senegal 
das Übereinkommen zur Regelung der spezifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in 
Afrika der Organisation für Afrikanische Einheit nicht ratifiziert hat;

Q. in der Erwägung, dass der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) 
im Februar 2022 berichtet hat, dass sich 14 533 Flüchtlinge und 2 058 Asylsuchende in 
Senegal aufhalten; in der Erwägung, dass das Mehrländerbüro des UNHCR mit Sitz in 
Dakar berichtete, dass es im Februar 2022 insgesamt 6 017 senegalesische Flüchtlinge 
und Asylsuchende in Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Togo und Sierra Leone gab; 

R. in der Erwägung, dass Senegal seit September 2003 Vertragspartei des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und 
seiner Zusatzprotokolle ist; in der Erwägung, dass die Regierung im Dezember 2020 per 
Dekret einen interministeriellen Ausschuss zur Bekämpfung der illegalen Migration 
eingerichtet hat; in der Erwägung, dass der Ausschuss eine nationale Strategie zur 
Bekämpfung der irregulären Migration ausgearbeitet hat, die am 27. Juli 2023 
angenommen wurde und bis 2032 umgesetzt werden soll; in der Erwägung, dass der 
senegalesische Rechtsrahmen gegen die Schleusung nicht im Einklang mit dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität steht, in dem dargelegt wird, dass Migranten nach dem Abfangen nicht unter 
Strafe gestellt werden sollten; 

S. in der Erwägung, dass Senegal seit 2003 insbesondere über den Nothilfe-Treuhandfonds 
der EU für Afrika und seine bilaterale Zusammenarbeit mit der spanischen Guardia Civil 
Unterstützung für das Grenzmanagement, einschließlich der Grenzüberwachung, erhält; 
in der Erwägung, dass Senegal seit 2018 mindestens neun Grenzposten und vier regionale 
Zweigstellen der Nationalen Abteilung für die Bekämpfung der Schleusung von 
Migranten eingerichtet hat, um Menschenhandel und andere damit zusammenhängende 
Praktiken zu bekämpfen, und in der Erwägung, dass Senegal durch EU-Mittel mit 
fortschrittlichen Überwachungstechnologien ausgestattet wurde, darunter 
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Telefonabnahmegeräte, Geräte zur Abnahme biometrischer Fingerabdrücke, Drohnen 
und Nachtsichtbrillen; in der Erwägung, dass das Ziel darin besteht, ein integriertes 
afrikanisches Grenzschutzsystem einzurichten, bei dem die Datenbanken Senegals und 
anderer afrikanischer Länder mit Daten internationaler Polizeibehörden verbunden 
werden;

T. in der Erwägung, dass Frontex im Rahmen der Operation HERA zwischen 2006 und 2018 
gelegentlich auch gemeinsame Operationen in Senegal durchgeführt hat; in der 
Erwägung, dass es keine Bewertung dieser Zusammenarbeit im Hinblick auf ihre 
Auswirkungen auf den Schutz und die Achtung der Menschenrechte von abgefangenen 
Personen gegeben hat;

U. in der Erwägung, dass es mehrere Triebkräfte für irreguläre Migration in Senegal gibt, 
insbesondere das Fehlen sicherer und legaler Migrationswege, wozu auch Hindernisse 
beim Zugang zu Schengen-Visa gehören, ferner Armut, Unsicherheit und 
Arbeitslosigkeit, insbesondere in der Fischerei; in der Erwägung, dass die 
Fischereigemeinschaft in den Bevölkerungsgruppen, die versuchen, die Kanarischen 
Inseln zu erreichen, überrepräsentiert ist;

V. in der Erwägung, dass in der Verordnung (EG) Nr. 1049/20016 das Recht rechtmäßig 
ansässiger Personen auf Zugang zu Dokumenten kodifiziert und auch die Möglichkeit 
eingeräumt wird, Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb der EU haben, Zugang zu 
Dokumenten zu gewähren; in der Erwägung, dass Frontex Staatsangehörigen von EU- 
und Schengen-Ländern und dort ansässigen Personen, einschließlich juristischer 
Personen mit Sitz oder satzungsmäßigem Sitz in diesen Ländern, den Zugang zu ihren 
Dokumenten beschränkt, obwohl die Agentur immer häufiger außerhalb der EU tätig ist, 
in einigen Fällen mit Exekutivbefugnissen und einem Mandat zur Anwendung von 
Gewalt; in der Erwägung, dass fast ausschließlich Drittstaatsangehörige oder in 
Drittstaaten ansässige Personen von den Maßnahmen von Frontex in Drittstaaten 
betroffen sind; in der Erwägung, dass zivilgesellschaftliche Organisationen in Senegal 
Schwierigkeiten haben, Informationen über die mögliche Statusvereinbarung zu erhalten;

in der Erwägung, dass wiederholt davon berichtet wird, dass Migranten und Flüchtlinge 
nach ihrer Festnahme und Inhaftierung zurückgewiesen werden, indem sie über die 
mauretanische und malische Grenze nach Senegal zurückgedrängt werden, und dass 
senegalesische Staatsangehörige in Ad-Dakhla aufgegriffen und mit dem Bus über 
mauretanisches Hoheitsgebiet nach Senegal zurückgebracht werden;

X. in der Erwägung, dass Frontex rechtlich dazu verpflichtet ist, das EU-Recht einzuhalten, 
um sicherzustellen, dass die Grundrechte bei Einsätzen uneingeschränkt geachtet werden; 
in der Erwägung, dass eine Statusvereinbarung nur unter der Bedingung geschlossen 
werden kann, dass in ihrem Rahmen der Schutz der Menschenrechte und der 
personenbezogenen Daten, der Grundsatz der Nichtzurückweisung, das Verbot 
willkürlicher Inhaftierung und das Verbot von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe gemäß Artikel 73 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2019/1896 streng eingefordert werden, auch während Einsätzen;

6 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, ABl. 
L 145 vom 31.5.2001, S. 43.
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Y. in der Erwägung, dass ein großer Teil der europäischen Entwicklungshilfe von der 
Bekämpfung der irregulären Migration abhängig gemacht wird7;

1. stellt fest, dass die offiziellen Verhandlungen zwischen der EU und Senegal über den 
Abschluss einer Statusvereinbarung, die den Einsatz von Frontex-
Grenzverwaltungsteams in Senegal vorsieht, noch nicht begonnen haben; nimmt den 
laufenden Austausch mit den staatlichen Stellen Senegals zur Kenntnis; stellt fest, dass 
die senegalesische Regierung zögert, die Statusvereinbarung zu unterzeichnen, und als 
ersten Schritt mit der Aushandlung einer Arbeitsvereinbarung begonnen hat; 

2. stellt fest, dass die Regierung Senegals durch ihre aktive Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zwischen 2018 und 2023 trotz der 
schwierigen Menschenrechtslage Anstrengungen unternommen hat, die Menschenrechte 
zu wahren oder zu verbessern; bekundet seine Besorgnis über sich häufende Berichte 
über Menschenrechtsverletzungen in Senegal, insbesondere über solche, in denen es um 
die Anwendung von Gewalt oder die Misshandlung von Migranten bei Grenzkontrollen 
und die zunehmende Kriminalisierung der Zivilgesellschaft geht; weist auf die 
wiederholten Push-backs von Migranten und Flüchtlingen von der mauretanischen und 
malischen Grenze nach Senegal hin und verurteilt diese; bekräftigt und betont, dass sich 
Frontex an keiner Form von Push-backs beteiligen darf; ist der Ansicht, dass der 
mögliche Abschluss einer Statusvereinbarung zwischen der EU und Senegal, die die 
Ausübung von Exekutivbefugnissen durch Frontex im Land vorsieht, ein hohes Risiko 
für Frontex mit sich bringen würde, sich an direkten und indirekten Verletzungen der 
Grundrechte oder der internationalen Schutzpflichten zu beteiligen; ist der Ansicht, dass 
diese Risiken schwerwiegend sind und wahrscheinlich fortbestehen werden; 

3. ist besorgt über die möglichen Auswirkungen einer Statusvereinbarung auf die 
Freizügigkeit von Personen in Westafrika, wie sie im Vertrag über die 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten garantiert ist, der die 
langfristige Errichtung eines Gebiets für den freien Verkehr von Waren, Kapital und 
Personen vorsieht, sowie über die Auswirkungen auf das Recht auf Ausreise und das 
Recht auf Asyl;

4. ist besorgt darüber, dass senegalesische Staatsangehörige, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und die Medien keinen Zugang zu Informationen über die EU und die 
bilaterale Unterstützung der senegalesischen Behörden bei der Grenzüberwachung 
haben; fordert Frontex in diesem Zusammenhang auf, von der Möglichkeit Gebrauch zu 
machen, Einzelpersonen, die ihren Wohnsitz außerhalb der EU haben, sowie 
juristischen Personen mit Sitz oder satzungsmäßigem Sitz in Drittstaaten im Einklang 
mit der Verordnung (EG) 1049/2001 Zugang zu Dokumenten zu gewähren;

5. ist der Ansicht, dass die Bestimmungen der Musterstatusvereinbarung verbessert 
werden müssen, um die genannten ernsthaften Bedenken anzugehen, die im Falle von 
Grundrechtsverletzungen zu gravierenden Rechenschaftslücken führen könnten und 
angemessen angegangen werden sollten; 

6. fordert die Kommission auf, vor der Aufnahme von Verhandlungen mit Drittstaaten 

7 Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, „Briefing – Growing impact of EU migration policy 
on development cooperation“, Oktober 2016.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589815/EPRS_BRI(2016)589815_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589815/EPRS_BRI(2016)589815_EN.pdf
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über den Abschluss von Statusvereinbarungen eine Ex-ante-Folgenabschätzung in 
Bezug auf die Grundrechte im Einklang mit Erwägung 88 der Verordnung (EU) 
2019/1896 durchzuführen, die in den Bereichen eine Rolle spielen, die mit dem 
möglichen Frontex-Einsatz in Verbindung stehen, um die Auswirkungen einer 
möglichen Zusammenarbeit umfassend berücksichtigen und die erforderlichen 
Schutzmechanismen aushandeln zu können; fordert die Kommission auf, diese 
Folgenabschätzung öffentlich zugänglich zu machen oder sie zumindest an die 
gesetzgebenden Organe weiterzuleiten, was bislang zum Bedauern des Parlaments noch 
nicht geschehen ist;

7. ist der Auffassung, dass ein Einsatz von Bediensteten von Frontex in Senegal und die 
Durchführung operativer Tätigkeiten mit den lokalen und regionalen Sicherheitskräften 
nur dann erfolgen kann, wenn ein angemessener Schutz der Menschenrechte von 
Migranten und Asylbewerbern während des gesamten Verfahrens ihrer Antragstellung 
bzw. ihrer Rückführung sichergestellt werden kann; 

8. nimmt zur Kenntnis, dass die senegalesische Regierung ihre mangelnde Bereitschaft zur 
Fortsetzung dieser Art von Zusammenarbeit bekundet hat; bringt angesichts der 
vorstehend genannten Bedenken seine Vorbehalte gegen den möglichen Abschluss einer 
Statusvereinbarung zum Ausdruck;

9. fordert die Kommission und Frontex nachdrücklich auf, bei der Eröffnung von 
Verhandlungen über eine Statusvereinbarung zwischen Frontex und Senegal unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass Frontex zunehmend in Drittstaaten tätig ist, 
unverzüglich die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

9.1 Kommission

a. im Einklang mit dem Ansatz des Grundrechtsbeauftragten bei der Einleitung von 
Operationen im Hoheitsgebiet eines Drittstaats und in Zusammenarbeit mit dem 
Grundrechtsbeauftragten immer gemäß Erwägung 88 der Verordnung (EU) 
2019/1896 eine Ex-ante-Folgenabschätzung in Bezug auf die Grundrechte 
durchzuführen, bevor Verhandlungen mit Drittstaaten über den Abschluss von 
Statusvereinbarungen aufgenommen werden, um die Auswirkungen einer 
möglichen Zusammenarbeit umfassend berücksichtigen und die erforderlichen 
Schutzmechanismen aushandeln zu können, und diese Folgenabschätzungen 
öffentlich zugänglich zu machen; 

b. sicherzustellen, dass Bedienstete von Frontex, denen für ihre Tätigkeiten in 
Senegal Immunität gewährt wird, weiterhin nach dem Recht der EU oder der 
Mitgliedstaaten zur Rechenschaft gezogen werden, um für Rechtssicherheit zu 
sorgen; in Zusammenarbeit mit dem Exekutivdirektor von Frontex Leitlinien für 
die Aufhebung der Immunität von entsandtem Personal anzunehmen, in denen 
auch festgelegt wird, wie Ersuchen der Behörden von Drittstaaten bearbeitet 
werden, und in denen eine starke Rolle des Grundrechtsbeauftragten festgelegt 
wird;

c. im Einklang mit den Empfehlungen der Europäischen Bürgerbeauftragten 
ausreichende und zugängliche interne und externe Mechanismen für 
Drittstaatsangehörige vorzusehen, um Beschwerden bei Frontex einzureichen;
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d. für sichere und legale Wege in die EU für senegalesische Staatsangehörige und 
Migranten, darunter Flüchtlinge, die in Senegal leben oder das Land durchqueren, 
zu sorgen, unter anderem durch eine erleichterte Erteilung von Schengen-Visa; 

e. sicherzustellen, dass die Entwicklungshilfepolitik der Union sowie jede 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Bereich Migration und Grenzmanagement, 
einschließlich der Grenzüberwachung, in voller Transparenz und unter 
parlamentarischer Kontrolle durchgeführt werden; 

f. einen regelmäßigen Austausch mit lokalen Menschenrechtsorganisationen und 
anderen nichtstaatlichen Organisationen in Senegal, die sich für den Schutz und 
die Förderung der Rechte von Migranten einsetzen, über die Menschenrechtslage 
im Land aufzunehmen;

g. lokale zivilgesellschaftliche Organisationen in Senegal, die die Rechte von 
Migranten, Asylsuchenden, rückgeführten senegalesischen Migranten und 
potenziellen Migranten schützen und fördern, sowie Organisationen zu 
unterstützen, die die Zusammenarbeit der senegalesischen Behörden mit Frontex 
überwachen;

h. jegliche materielle Unterstützung für die senegalesischen Grenzbehörden von der 
uneingeschränkten Achtung der Grundrechte abhängig zu machen und 
sicherzustellen, dass eine Überwachung erfolgt;

i. in der Statusvereinbarung ausdrückliche Garantien vorzusehen, die es den 
entsandten Beamten ermöglichen, sich von den senegalesischen Behörden 
erlassenen Anordnungen zu widersetzen, die im Widerspruch zu den 
Grundrechtsverpflichtungen von Frontex stehen, die sich aus dem EU-Recht und 
dem Völkerrecht ergeben;

j. von der Aufnahme spezieller Bestimmungen in die Vereinbarung abzusehen, die 
ihre vorläufige Anwendung ermöglichen, bevor das Parlament geprüft hat, ob es 
seine Zustimmung zu der Vereinbarung erteilt;

k. klare Leitlinien und, falls dies für notwendig erachtet wird, Abhilfemaßnahmen 
zur Korruptionsbekämpfung in bestimmten Bereichen der Zusammenarbeit 
zwischen Beamten von Frontex und den senegalesischen Behörden und 
Sicherheitskräften sowie Schutzmechanismen, mit denen die missbräuchliche 
Inanspruchnahme der von der EU bereitgestellten materiellen Unterstützung 
verhindert werden kann, aufzunehmen; 

l. parallel zu den Verhandlungen über die Statusvereinbarung weiterhin 
Unterstützung und Ressourcen bereitzustellen, um die senegalesischen Behörden 
bei der Entwicklung eines umfassenden legalen Asylsystems auf der Grundlage 
der Grundrechte und im Einklang mit den Leitlinien und Verfahren des UNHCR 
zu unterstützen, einschließlich Unterstützung beim Aufbau zusätzlicher 
Kapazitäten für senegalesische nationale Menschenrechtsinstitutionen und 
zivilgesellschaftliche Menschenrechtsorganisationen; Schulungen zu den 
Grundrechten für die zuständigen senegalesischen Behörden als Kernbestandteil 
der Exekutivtätigkeiten in dem Land anzubieten, unter anderem zu Such- und 
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Rettungsverpflichtungen und zu den Rechten der Betroffenen, einschließlich 
Beschwerden;

m. sicherzustellen, dass etwaige künftige Frontex-Einsätze in einem rechtlichen 
Kontext stattfinden, in dem der Zugang zu Verfahren des internationalen Schutzes 
für bedürftige Personen, einschließlich des Zugangs zu Informationen, 
Rechtsbeistand, Dolmetschdiensten und erforderlicher Unterstützung, wirksam 
ausgeübt werden kann und in dem die Unabhängigkeit von Justiz- und 
Menschenrechtsinstitutionen sichergestellt ist; 

n. in die potenzielle Statusvereinbarung Bestimmungen und Garantien für einen 
angemessenen Schutz der Menschenrechte aufzunehmen, um sicherzustellen, dass 
die senegalesischen Behörden die Grundrechte bei Einsätzen achten, 
einschließlich Bestimmungen zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften 
sowie klare Optionen, mit denen die Rechenschaftspflicht im Falle von Verstößen 
sichergestellt wird; sicherzustellen, dass die senegalesischen Behörden im 
Einklang mit dem von Frontex gemäß Artikel 111 der Verordnung (EU) 
2019/1896 eingerichteten Beschwerdeverfahren einen unabhängigen und 
wirksamen Beschwerdemechanismus einrichten; 

o. bei den Verhandlungen über und der Umsetzung von Statusvereinbarungen 
jederzeit die höchsten Menschenrechtsstandards zu wahren und die Einhaltung 
aller einschlägigen Konventionen, Übereinkommen und Standards im 
Zusammenhang mit den Menschenrechten, an die die EU rechtlich gebunden ist, 
sicherzustellen; 

p. das Europäische Parlament gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV umfassend und 
regelmäßig über alle Schritte des Verhandlungsprozesses auf dem Laufenden zu 
halten und das Europäische Parlament generell vor der Aufnahme von 
Verhandlungen mit Drittstaaten über eine Statusvereinbarung zu unterrichten;

9.2 Frontex

a. eine wirksame, proaktive und rechtzeitige Konsultation des 
Grundrechtsbeauftragten bei der Entscheidung über die Einleitung eines 
gemeinsamen Einsatzes in Senegal im Einklang mit den Anforderungen der 
Verordnung (EU) 2019/1896 sicherzustellen; Stellungnahmen des 
Grundrechtsbeauftragten zu den Einsatzplänen in Drittstaaten an das Europäische 
Parlament zu übermitteln; 

b. einen robusten, unabhängigen, wirksamen und leicht zugänglichen 
Beschwerdemechanismus für Drittstaatsangehörige und Personen einzurichten, 
die von den Tätigkeiten von Frontex im Hoheitsgebiet Senegals betroffen sein 
könnten, damit sie wirksam Rechtsmittel über externe Stellen wie den 
Europäischen Bürgerbeauftragten, den EuGH oder eine andere Stelle einlegen 
können, wobei sicherzustellen ist, dass in diesem Beschwerdemechanismus die 
Anonymität und Vertraulichkeit von Personen gewahrt werden, die Tätigkeiten 
von Frontex melden, mit denen gegen die Menschenrechte verstoßen wird; 

c. regelmäßige Evaluierungen gemeinsamer Einsätze in Senegal mit Schwerpunkt 
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auf den Grundrechten durchzuführen; diese dem Europäischen Parlament und 
dem Rat zur Verfügung zu stellen und sie öffentlich zugänglich zu machen;

d. das Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu Dokumenten für Personen mit 
Wohnsitz außerhalb der EU sicherzustellen;

10. fordert die Kommission und Frontex nachdrücklich auf, in dem Fall, dass eine 
Statusvereinbarung zwischen Frontex und Senegal geschlossen wird, unverzüglich die 
folgenden konkreten Maßnahmen zu ergreifen:

10.1 Kommission

a. eine regelmäßige Bewertung der Anwendung ihrer Bestimmungen und der 
gemeinsamen operativen Tätigkeiten mit Schwerpunkt auf den Auswirkungen auf 
die Grundrechte sicherzustellen und darüber Bericht zu erstatten, sowie einen 
angemessenen Mechanismus zur Überwachung der Grundrechte im Rahmen der 
Tätigkeiten von Frontex vorzusehen; 

10.2 Frontex

a. eine kohärente, regelmäßige und transparente Berichterstattung über die 
Tätigkeiten von Frontex in Senegal im Rahmen einer möglichen 
Statusvereinbarung sicherzustellen, wobei der Schwerpunkt auf der Einhaltung 
der Menschenrechte und dem Menschenrechtskontext in dem Land liegen sollte; 

b. das Konsultationsforum von Frontex gemäß Artikel 108 der Verordnung (EU) 
2019/1896 in Bezug auf Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
Statusvereinbarung einzubeziehen und es im Einklang mit seinen 
Arbeitsmethoden und seinem Mandat zu konsultieren, auch im Hinblick auf die 
mögliche Organisation eines Besuchs vor Ort in Senegal; nichtstaatlichen 
Interessenträgern aus Drittstaaten, in denen Frontex tätig ist oder künftig tätig sein 
will, die Möglichkeit zu geben, sich um eine Mitgliedschaft im 
Konsultationsforum von Frontex zu bewerben; 

c. ihrer Verantwortung für die Bekämpfung direkter und indirekter 
Menschenrechtsverletzungen durch ihr Personal in Senegal im Einklang mit ihren 
bestehenden Verfahren nachzukommen, um ihre Rechenschaftspflicht zu erfüllen;

d. sicherzustellen, dass jeder Einsatzplan zur Durchführung von Einsätzen im 
Hoheitsgebiet Senegals

i. im Einklang mit Artikel 111 der Verordnung (EU) 2019/1896 einen soliden 
und formellen Mechanismus zur Bearbeitung von Beschwerden bei Frontex 
oder den zuständigen senegalesischen Behörden in Bezug auf Maßnahmen 
oder Unterlassungen von entsandtem Personal oder in dem Land ansässigem 
Personal vorsieht sowie klare Bestimmungen über Folgemaßnahmen und 
Durchsetzungsinstrumente nach Eingang von Beschwerden und klare 
Informationen über diese Folgemaßnahmen enthält,

ii. darauf abzielt, in Zusammenarbeit mit den senegalesischen Behörden für die 
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Präsenz von Frontex in kritischen Bereichen zu sorgen, in denen die 
Festnahme von Migranten wahrscheinlich ist, und dafür zu sorgen, dass dem 
Grundrechtsbeauftragten und den Grundrechtebeobachtern im Einklang mit 
der Standardarbeitsanweisung des Grundrechtsbeauftragten 
uneingeschränkter Zugang zum Einsatzgebiet gewährt wird, um einen 
unabhängigen Mechanismus zur Überwachung und Bewertung der Frontex-
Tätigkeiten in Senegal zu ermöglichen und gleichzeitig klare 
Verpflichtungen in Bezug auf Transparenz und den Informationsaustausch 
bei den Tätigkeiten von Frontex sicherzustellen,

iii. sicherstellt, dass der Grundrechtsbeauftragte dauerhaft einen 
Grundrechtebeobachter einsetzt, um die Einsätze in Senegal und die 
Zusammenarbeit in Bezug auf die Grundrechte im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2019/1896 zu überwachen, 

iv. spezielle Leitlinien für den Umgang mit Asylanträgen von Migranten, die 
besonders schutzbedürftigen Gruppen angehören – insbesondere Kinder, 
unbegleitete Minderjährige, Frauen, LGBTIQ+-Personen und Mitglieder 
von Gemeinschaften, die in ihrem Herkunftsland gezielter Gewalt oder 
diskriminierender Verfolgung ausgesetzt sind –, enthält,

v. vorsieht, dass in zweckmäßiger Weise Konsultationen, Dialoge und 
Zusammenarbeit mit Organisationen der Zivilgesellschaft und einschlägigen 
Interessenträgern während der gesamten Planung, Durchführung und 
Bewertung der Einsätze in Senegal stattfinden, was auch die Verbreitung 
von Informationen umfasst,

vi. sicherstellt, dass die Erhebung und Analyse personenbezogener Daten in 
vollem Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/17258 steht und die 
Grundrechte achtet;

e. mit Senegal eine Absichtserklärung zur Angleichung der Beschwerdeverfahren zu 
unterzeichnen; 

f. sicherzustellen, dass nationale Institutionen und Menschenrechtsinstitutionen und 
Organisationen der Zivilgesellschaft im Einklang mit der Verordnung (EG) 
1049/2001 Zugang zu allen Informationen haben, die sie für notwendig erachten, 
um die Auswirkungen der Statusvereinbarung auf die Migrationssteuerung in 
Senegal sowie etwaige Risiken und Folgen für die Menschenrechte zu prüfen;

11. weist darauf hin, dass schwerwiegende oder wahrscheinlich andauernde 
Menschenrechtsverletzungen die Anwesenheit von Frontex-Personal infrage stellen und 
eine Neubewertung oder Aussetzung des Einsatzes von Frontex in Senegal gemäß 
Artikel 46 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/1896 und Artikel 18 der 
Musterstatusvereinbarung auslösen sollten; fordert Frontex auf, derartige Maßnahmen 

8 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und 
des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG, ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39.
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anzuprangern, um jegliche Mittäterschaft bei Menschenrechtsverletzungen zu 
verhindern, und mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten, um die 
unverzügliche und unparteiische Untersuchung mutmaßlicher 
Menschenrechtsverletzungen sicherzustellen; 

12. fordert die EU und die senegalesischen Behörden auf, einen inklusiven, konstruktiven 
und transparenten Dialog zu ermöglichen; erachtet es in diesem Zusammenhang als sehr 
wichtig, dass die EU einen regelmäßigen Dialog mit lokalen 
Menschenrechtsorganisationen und anderen nichtstaatlichen Organisationen über die 
Menschenrechtslage in Senegal führt; 

°

° °

13. beauftragt seine Präsidentin, diese Empfehlung dem Rat, der Kommission, der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, ihrem 
Grundrechtsbeauftragten, der Regierung Senegals und den Unterzeichnerstaaten des 
Samoa-Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Gruppe der 
afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2019/1986 (im Folgenden „Verordnung“) wurde 
das Mandat der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) erheblich 
erweitert, einschließlich ihrer Möglichkeiten, in Drittstaaten zu arbeiten. In der Verordnung 
wird der Agentur die Möglichkeit eingeräumt, Personal für operative Tätigkeiten ins 
Hoheitsgebiet eines Drittstaats zu entsenden, der keine gemeinsamen Grenzen zu einem EU-
Mitgliedstaat hat, soweit dies für die Erfüllung ihrer in der Verordnung festgelegten Aufgaben 
erforderlich ist.

Um den Rechtsrahmen für die Wahrnehmung von exekutiven Aufgaben im Hoheitsgebiet 
eines Drittstaats zu schaffen, ist der Abschluss einer sogenannten Statusvereinbarung 
erforderlich. Dies betrifft eine internationale Übereinkunft zwischen der EU und dem 
Drittstaat auf der Grundlage von Artikel 218 AEUV. Verfahrenstechnisch beauftragt der Rat 
die Kommission, ein solches Abkommen im Namen der EU auszuhandeln, während die EU 
gemäß diesem Artikel verpflichtet ist, das Europäische Parlament in allen Phasen des 
Verfahrens umfassend und unverzüglich zu unterrichten. Wie in Artikel 76 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2019/1896 verankert, wird die Kommission Verhandlungen auf der 
Grundlage der sogenannten „Musterstatusvereinbarung“ führen, die in der Mitteilung 
COM(2021)829 festgelegt ist. Nach Abschluss der Verhandlungen sollte das Europäische 
Parlament ersucht werden, über das ausgehandelte Abkommen abzustimmen und seine 
Zustimmung zu erteilen, bevor es in Kraft treten kann.

Am 4. Juli wurde die Kommission mit dem Beschluss (EU) 2022/1169 des Rates ermächtigt, 
eine Statusvereinbarung mit der Republik Senegal über die von Frontex im Hoheitsgebiet 
Senegals durchgeführten operativen Tätigkeiten auszuhandeln. Dieser Beschluss wurde von 
der Verhandlungsrichtlinie begleitet, in der der Rat erklärte, dass er keine besonderen Gründe 
für eine Abweichung von der Musterstatusvereinbarung sehe und die Kommission daher 
bestrebt sein sollte, ihren Wesensgehalt während der Verhandlungen zu wahren. Gleichzeitig 
wurde beschlossen, Verhandlungen mit der Islamischen Republik Mauretanien aufzunehmen.

Am 9. Februar 2023 betonte der Rat, dass er die Bemühungen um eine Externalisierung der 
Maßnahmen von Frontex politisch unterstützt, indem er in seinen Schlussfolgerungen einen 
raschen Abschluss der Verhandlungen über neue und überarbeitete Statusvereinbarungen, 
auch mit Senegal und Mauretanien, forderte.
Die potenzielle Statusvereinbarung mit Senegal würde Frontex zum ersten Mal in ihrem 
Bestehen dazu verpflichten, ein Exekutivmandat auf dem Hoheitsgebiet eines Drittstaats 
auszuüben, der weder an einen EU-Mitgliedstaat angrenzt noch geografisch in Europa liegt. 
Dieser Schritt hätte grundlegend andere Auswirkungen als die im Rahmen der derzeitigen 
Statusvereinbarungen durchgeführten Maßnahmen.

Die derzeitigen Unterzeichnerstaaten der Frontex-Statusvereinbarungen verfolgen das 
gemeinsame Ziel, kurzfristig Mitglied der EU zu werden, was bedeutet, dass sie dabei sind, 
ihren Rechtsrahmen an den EU-Besitzstand – auch im Bereich der Grundrechte – 
anzugleichen. Darüber hinaus sind sie Vertragsparteien des Europarates und somit an die 
Europäische Menschenrechtskonvention gebunden. Im Gegensatz zu Senegal sind diese 
Länder an Rahmenbedingungen gebunden, die dazu beitragen, die EU-Grundrechte bis zu 
einem gewissen Grad zu wahren. 
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Angesichts der erheblichen Auswirkungen und Präzedenzfälle, die durch den Abschluss einer 
Frontex-Statusvereinbarung mit einem nichteuropäischen Drittstaat geschaffen werden, 
beschloss das Europäische Parlament, während der Verhandlungen über die 
Statusvereinbarung ein umfassenderes Verfahren einzuleiten, das über das – relativ begrenzte 
– Zustimmungsverfahren hinausgeht. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres, der für die Kontrolle von Frontex zuständig ist, hat beschlossen, diesen 
Initiativbericht bereits in der Verhandlungsphase zu erstellen, um der Kommission 
Empfehlungen für den Verhandlungsprozess zu unterbreiten. Der Unterausschuss 
Menschenrechte (DROI) gab angesichts des externen Charakters der Statusvereinbarung und 
der Menschenrechtsdimension eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Verfahrenstechnisch hat die Berichterstatterin zwei Sitzungen mit den 
Schattenberichterstattern einberufen, zu denen wichtige Interessenträger eingeladen wurden, 
um ihre Ansichten zu dem Thema darzulegen. An einer ersten Sitzung nahmen Vertreter von 
Frontex als Ersatz für den Exekutivdirektor von Frontex und ein Vertreter des 
Grundrechtsbeauftragten teil. Die senegalesischen Behörden wurden ebenfalls eingeladen, 
nahmen aber nicht teil. An der zweiten Sitzung nahmen die Kommission – als 
Verhandlungsgremium – sowie ein Wissenschaftler mit Fachwissen in den Bereichen 
Menschenrechte und Völkerrecht teil. 

STANDPUNKT DER BERICHTERSTATTERIN

Die Berichterstatterin ist generell besorgt über die Bemühungen der EU um eine 
Statusvereinbarung zwischen Frontex und Senegal, obwohl die Republik Senegal kein 
Interesse an einer solchen Statusvereinbarung bekundet hat. Die Berichterstatterin ist generell 
besorgt über die Logik der Konditionalität und des Neokolonialismus, die mit einem solchen 
Vorstoß einhergehen, in einem Land, in dem Migration als etwas Positives und als 
Entwicklungsmotor angesehen wird. Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass 
Vereinbarungen mit Ländern, die diese Vereinbarungen nicht wünschen, grundsätzlich nicht 
angestrebt oder mit Gewalt erzwungen werden sollten. 

Konkret ist die Berichterstatterin besorgt darüber, dass die geplante Statusvereinbarung 
zwischen Frontex und Senegal den freien Personenverkehr und die regionale Integration in 
der ECOWAS-Region behindern wird. Das ECOWAS-Protokoll zum freien Personenverkehr 
und der damit verbundene Raum der Freizügigkeit wurden 1979, also noch vor der Schaffung 
von Schengen, eingeführt und sehen vor, dass sich Personen bis zu 90 Tage lang im 
Hoheitsgebiet anderer ECOWAS-Staaten frei bewegen dürfen, sofern sie im Besitz eines 
Reisedokuments sind. Die Statusvereinbarung könnte die Verwaltung der senegalesischen 
Grenzen zu seinen Nachbarländern in den Mittelpunkt stellen, insbesondere an den 
Landgrenzen Senegals (zu Mauretanien, Mali, Gambia und Guinea-Bissau), auf die das 
Abkommen hauptsächlich abzielt. Ähnliche Fälle im Zusammenhang mit Hindernissen für die 
Freizügigkeit aufgrund von Vereinbarungen mit der EU oder aufgrund von nationalen 
Rechtsvorschriften, die unter dem Druck der EU angenommen wurden, wurden vor den 
Gerichtshof der ECOWAS gebracht. Die letzte Beschwerde wurde vom nigrischen Staat 
eingereicht und bezieht sich auf das Gesetz Nr. 2015-36 über den illegalen Handel mit 
Migranten. Die jüngste Krise in Niger zeigt, welche negativen Auswirkungen solche 
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Vereinbarungen auf die Wirtschaft der Länder haben können. In Niger erleben wir eine 
humanitäre Krise, in der wieder Migranten und Flüchtlinge am stärksten leiden. Die 
ECOWAS ist ebenso wie Schengen eine historische Errungenschaft, die durch den Einsatz 
der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache in einem der ECOWAS-
Mitgliedstaaten nicht gefährdet werden sollte.

Die Frontex-Statusvereinbarung würde sich in die allgemeine Strategie der EU zur weiteren 
Externalisierung ihrer Migrationspolitik einfügen. Dieser Trend zeigt sich bereits in der 
allgemeinen Zusammenarbeit zwischen der EU und Senegal im Bereich Migration sowie bei 
EU-Mitteln für die Grenzüberwachung in Senegal. Die Berichterstatterin unterstützt keine 
Maßnahmen zur Externalisierung im Zusammenhang mit Migration, ist jedoch der Ansicht, 
dass die EU und ihre Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung für Migration und Asylsuchende 
gerecht werden sollten, indem sie Migranten und Asylbewerbern sichere und legale Wege 
eröffnen. Darüber hinaus ist die Berichterstatterin besorgt darüber, dass die Auslagerung der 
EU-Grenzen mit Frontex als Instrument nur dazu führen wird, Menschen auf gefährlichere 
Migrationsrouten zu zwingen, und ist der Ansicht, dass die zunehmende Zahl von Kontrollen 
in Verbindung mit fehlenden Rettungseinsätzen und der fehlenden Koordinierung der Rettung 
auf See und an Land diesen Trend wahrscheinlich nur verstärken würde.

Vor diesem Hintergrund wird in dem Berichtsentwurf dargelegt, dass die Verhandlungen 
zwischen der EU und Senegal über eine Statusvereinbarung, die den Einsatz von Frontex in 
Senegal vorsieht, noch nicht begonnen haben, und festgestellt, dass die senegalesische 
Regierung zögert, eine solche Statusvereinbarung zu unterzeichnen. In dem Berichtsentwurf 
werden außerdem die Besorgnis über die Verschlechterung der Grundrechtslage in Senegal 
sowie die Ansicht zum Ausdruck gebracht, dass der mögliche Abschluss einer 
Statusvereinbarung zwischen der EU und Senegal, die die Ausübung von 
Exekutivbefugnissen durch Frontex in Senegal vorsieht, ein hohes Risiko für die Agentur mit 
sich bringen würde, sich an schwerwiegenden oder voraussichtlich anhaltenden direkten und 
indirekten Verletzungen der Grundrechte oder der internationalen Schutzpflichten zu 
beteiligen. Es werden in dem Berichtsentwurf mögliche negative Folgen für die ECOWAS-
Region hervorgehoben, insbesondere die Auswirkungen auf das Recht auf Ausreise und das 
Recht auf Asyl. Es wird betont, dass die Musterstatusvereinbarung die genannten ernsthaften 
Bedenken bei Weitem nicht ausräumt und im Falle von Grundrechtsverletzungen zu 
gravierenden Rechenschaftslücken führen könnte. Es wird außerdem das Fehlen einer 
Folgenabschätzung zu den Grundrechten kritisiert, die von der Kommission bislang nicht 
durchgeführt wurde.

Vor diesem Hintergrund unterstützt die Berichterstatterin den Abschluss einer 
Statusvereinbarung mit Senegal nicht und empfiehlt der Kommission, keine Verhandlungen 
aufzunehmen.

Darüber hinaus entwickelt die Berichterstatterin in ihrem Bericht angesichts der verstärkten 
Präsenz von Frontex in Drittstaaten Empfehlungen an die Kommission und die Agentur, die 
nach Ansicht der Berichterstatterin unverzüglich umgesetzt werden sollten. Dabei 
konzentriert sich die Berichterstatterin insbesondere auf die Ex-ante-Folgenabschätzungen zu 
den Grundrechten, die von der Kommission durchgeführt werden sollten, bisher aber nicht 
durchgeführt wurden, auf die Immunitätsbestimmungen der Musterstatusvereinbarung sowie 
auf die allgemeinere Zusammenarbeit im Bereich Migration zwischen der EU und Senegal, 
wobei der Schwerpunkt auf legale Wege für Migranten und Flüchtlinge, die in Senegal leben 
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oder sich dort im Transit befinden, gelegt und sichergestellt werden sollte, dass jegliche 
Unterstützung für Grenzbehörden in Drittstaaten von der Achtung der Grundrechte abhängig 
gemacht wird. Im Falle der Agentur liegt der Schwerpunkt auf der wichtigen Rolle des 
Grundrechtsbeauftragten, wirksamen Beschwerdemechanismen für von der Agentur im 
Hoheitsgebiet eines Drittstaats durchgeführte Maßnahmen, einer sorgfältigen Überprüfung 
der Maßnahmen der Agentur in Drittstaaten und dem diesbezüglichen Zugang zu 
Dokumenten.

Unabhängig davon formuliert die Berichterstatterin auch Empfehlungen an die Kommission 
und die Agentur, die nach Ansicht der Berichterstatterin dann behandelt werden sollten, falls 
jemals Verhandlungen über die Statusvereinbarung aufgenommen würden.

Damit versucht die Berichterstatterin für den Fall, dass jemals Verhandlungen aufgenommen 
werden, die genannten Mängel zu beheben, bevor das Europäische Parlament um 
Zustimmung zu der Statusvereinbarung ersucht wird. Die an die Kommission gerichteten 
Empfehlungen konzentrieren sich darauf, den rechtlichen Mangel der 
Musterstatusvereinbarung zu beheben und sicherzustellen, dass Frontex-Einsätze nur in 
Ländern durchgeführt werden, in denen die Grundrechte und der Zugang zu internationalem 
Schutz sichergestellt werden können. Dazu gehört die Sicherstellung der Rechenschaftspflicht 
und der Überwachung dieser Rechte im Zusammenhang mit Einsätzen der senegalesischen 
Behörden sowie des Frontex-Personals. Die Berichterstatterin empfiehlt ferner, das 
Europäische Parlament in allen Phasen der Verhandlungen umfassend zu unterrichten. Der 
Agentur empfiehlt sie, für eine kohärente, regelmäßige und transparente Berichterstattung 
über ihre Tätigkeiten in Senegal im Rahmen einer möglichen Statusvereinbarung zu sorgen 
und ihrer Verantwortung nachzukommen, direkte und indirekte Menschenrechtsverletzungen 
durch ihr Personal in Senegal im Einklang mit den bestehenden Verfahren anzugehen. 
Darüber hinaus formuliert die Berichterstatterin konkrete Empfehlungen zum potenziellen 
Einsatzplan für Einsätze im Hoheitsgebiet Senegals. Zusätzlich empfiehlt sie der Agentur 
sicherzustellen, dass nationale Institutionen und Menschenrechtsinstitutionen und 
Organisationen der Zivilgesellschaft Zugang zu allen Informationen haben, die sie für 
notwendig erachten, um die Auswirkungen der Statusvereinbarung in Senegal und das 
Verhalten von Frontex und den senegalesischen Sicherheitskräften bei der Durchführung der 
Migrationssteuerung sowie die Risiken und Folgen für die Menschenrechte zu prüfen.

Die Berichterstatterin ist auch der Auffassung, dass der Europäische Gerichtshof angesichts 
der erheblichen Unterschiede zwischen dem Rechtsrahmen der EU und jenem Senegals 
gemäß Artikel 218 Absatz 11 AEUV förmlich prüfen sollte, ob die ausgehandelte 
Statusvereinbarung mit den Verträgen vereinbar ist, insbesondere in Bezug auf die 
Rechenschaftspflicht der Agentur für auf senegalesischem Hoheitsgebiet durchgeführte 
Maßnahmen.

Die Berichterstatterin empfiehlt der Kommission, die Empfehlungen des Parlaments vor dem 
Hintergrund der verstärkten Einsätze von Frontex in Drittstaaten und des allgemeinen Trends 
zur Externalisierung der Migrationspolitik der EU eingehend zu prüfen. 

Die Berichterstatterin empfiehlt Frontex, die Empfehlungen des Parlaments gründlich zu 
berücksichtigen und eng mit dem Grundrechtsbeauftragten zusammenzuarbeiten, um die in 
dem Bericht festgestellten Probleme anzugehen und sicherzustellen, dass sie ihren 
grundrechtsbezogenen Verpflichtungen nachkommt.
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ANLAGE: EINRICHTUNGEN ODER PERSONEN, VON DENEN DIE 
BERICHTERSTATTERIN BEITRÄGE ERHALTEN HAT

Gemäß Anlage I Artikel 8 der Geschäftsordnung erklärt die Berichterstatterin, dass sie bei der 
Vorbereitung des Berichts bis zu dessen Annahme im Ausschuss Beiträge von folgenden 
Einrichtungen oder Personen erhalten hat:

Einrichtung und/oder Person
Ms Alexandra SÁ CARVALHO, Deputy Head of Unit, International Affairs (HOME.A.3)
Ms Corinna ULLRICH, Head of Unit, Schengen & External Borders (HOME.B.1)
Ms Lauren SEIBERT, Researcher & Advocate, Refugee and Migrant Rights Division; 
Human Rights Watch
Mr Goetz Brinkmann, Director of International and European Cooperation Division, 
Frontex
Ms Jagoda Walorek, Senior Fundamental Rights Monitor in charge of the cooperation with 
Third Countries, Frontex
Sophie Duval, CCFD-Terre Solidaire

Die vorstehende Liste wird unter der ausschließlichen Verantwortung der Berichterstatterin 
erstellt.
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20.9.2023

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR AUSWÄRTIGE 
ANGELEGENHEITEN

für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

zu den laufenden Verhandlungen über eine Statusvereinbarung über operative Tätigkeiten, die 
von der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) in Senegal 
durchgeführt werden 
(2023/2086(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Jan-Christoph Oetjen

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. nimmt die Verhandlungen zwischen der EU und Senegal über den Abschluss einer 
Statusvereinbarung zur Kenntnis, die den Einsatz der Europäischen Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache (Frontex) in Senegal vorsieht; stellt fest, dass die 
senegalesische Regierung zögert, die Statusvereinbarung zu unterzeichnen; weist darauf 
hin, dass eine Statusvereinbarung nur unter der Bedingung geschlossen werden kann, 
dass in ihrem Rahmen der Schutz der Menschenrechte und der personenbezogenen 
Daten, der Grundsatz der Nichtzurückweisung, das Verbot willkürlicher Inhaftierung 
und das Verbot von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe gemäß Artikel 73 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/18961 streng eingehalten 
werden, auch während Einsätzen; fordert nachdrücklich die Aufnahme einer klaren 
Menschenrechtsklausel und von Garantien für die Rechenschaftspflicht in Senegal 
sowie eine Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen durch Frontex im 
Zusammenhang mit all ihren Tätigkeiten in den Bereichen Migration und Asyl in 
Senegal;

2. fordert die Aufnahme eines angemessenen Mechanismus zur Überwachung der 
Menschenrechte für Tätigkeiten von Frontex bei allen Frontex-Missionen durch den 
Einsatz von Frontex-Grundrechtebeobachtern in Drittländern und klare Verpflichtungen 
zur Transparenz und zum Informationsaustausch über Tätigkeiten von Frontex;

3. fordert die Kommission auf, eine gründliche und unabhängige Bewertung der 
Menschenrechtslage in Senegal in Bezug auf die Behandlung von Migranten und 

1 Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2019 über die 
Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und 
(EU) 2016/1624 (ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 1).
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Flüchtlingen sowie die unter die Statusvereinbarung fallenden Bereiche vorzunehmen, 
bevor sie die Verhandlungen mit Senegal abschließt, um die Auswirkungen einer 
möglichen Zusammenarbeit umfassend abwägen und die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen aushandeln zu können;

4. betont, dass durch die Aufnahme operativer Tätigkeiten von Frontex im Rahmen einer 
Statusvereinbarung die Menschenrechte und die Werte der EU in vollem Umfang 
gewahrt, gefördert und gestärkt werden sollten, auch im Hinblick auf den Schutz 
personenbezogener Daten, den Grundsatz der Nichtzurückweisung, das Verbot 
willkürlicher Inhaftierung und das Verbot von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe; ist der Ansicht, dass in jeder 
Statusvereinbarung, in der Frontex-Einsätze in Drittländern vorgesehen sind, dieser 
Aspekt integriert werden sollte;

5. hält es für erforderlich, dass Bedienstete von Frontex, denen für ihre Tätigkeiten in 
Senegal Immunität gewährt wird, weiterhin nach dem Recht der EU oder der 
Mitgliedstaaten zur Rechenschaft gezogen werden müssen; fordert den Exekutivdirektor 
auf, Leitlinien für die obligatorische Aufhebung der Immunität von entsandtem Personal 
anzunehmen, in denen festgelegt wird, wie Ersuchen der Behörden von Drittstaaten 
bearbeitet werden, und in denen eine starke Rolle des Grundrechtsbeauftragten 
festgelegt wird; ist der Ansicht, dass Bedienstete von Frontex nicht nur eine 
Mittäterschaft bei Menschenrechtsverletzungen durch senegalesische Sicherheitskräfte 
verhindern, sondern solche Handlungen auch aktiv anprangern sollten; fordert einen 
klaren, zügigen und effizienten Mechanismus, um sicherzustellen, dass Bedienstete von 
Frontex in ihrem Heimatland zur Rechenschaft gezogen werden können;

6. fordert eindeutige Leitlinien, die in Absprache mit Sachverständigen und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen ausgearbeitet werden, sowie Schulungen für die 
nach Senegal entsandten Bediensteten von Frontex und die senegalesischen 
Grenzschutzbeamten zu der regionalen und senegalesischen Menschenrechtslage und 
dem Rechtsrahmen, in dem sie tätig sind, wozu auch internationale Menschenrechts- 
und humanitäre Gesetze und Standards gehören;

7. fordert die EU auf, die senegalesischen Staatsorgane dabei zu unterstützen, ihre 
Kapazitäten für die Ausbildung und Schulung senegalesischer Beamter zu stärken, die 
mit der Bearbeitung von Asylanträgen und dem Umgang mit Beschwerden von 
Asylbewerbern betraut sind;

8. fordert eine kohärente, regelmäßige und transparente Berichterstattung über die 
Tätigkeiten von Frontex in Senegal im Rahmen einer möglichen Statusvereinbarung, 
wobei der Schwerpunkt auf der Einhaltung der Menschenrechte und dem 
Menschenrechtskontext liegen sollte;

9. ist der Auffassung, dass nationale und Menschenrechtsinstitutionen Zugang zu allen 
Informationen haben müssen, die sie für notwendig erachten, um die Auswirkungen 
dieser Statusvereinbarung auf die Migrationssteuerung in Senegal und das Verhalten der 
senegalesischen Sicherheitskräfte bei der Durchführung der Migrationssteuerung sowie 
die Risiken und Folgen für die Menschenrechte zu prüfen;

10. nimmt die Bemühungen der senegalesischen Staatsorgane bei der Aufnahme von und 
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dem Umgang mit Migranten und Flüchtlingen in der Region zur Kenntnis; weist auf die 
wiederholten Push-backs von Migranten und Flüchtlingen von der mauretanischen und 
malischen Grenze nach Senegal hin und verurteilt diese; bekräftigt und betont, dass sich 
Frontex an keiner Form von Push-backs beteiligen sollte; fordert die EU auf, Senegal 
weiterhin bei der Sicherstellung eines angemessenen Schutzes für Migranten und 
Flüchtlinge auf der Durchreise zu unterstützen und beim Aufbau von Kapazitäten und 
der Stärkung des Asylverfahrens zu helfen; fordert die Einrichtung eines Mechanismus, 
der im Falle des Abschlusses einer Statusvereinbarung für wirksame Rechtsmittel für 
die von Tätigkeiten von Frontex betroffenen Personen sorgt;

11. fordert die Einrichtung eines soliden und effizienten Beschwerdemechanismus, der 
unabhängig und für die Öffentlichkeit leicht zugänglich ist, sowie einen Mechanismus 
zur Meldung von Vorfällen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten von Frontex; ist der 
Ansicht, dass dieser Mechanismus zur Meldung von Vorfällen die Anonymität und 
Vertraulichkeit von Personen sicherstellen sollte, die Tätigkeiten von Frontex melden, 
die gegen das humanitäre Völkerrecht oder die Menschenrechte verstoßen;

12. fordert die EU und die senegalesischen Staatsorgane auf, bei der Ausarbeitung der 
Statusvereinbarung einen inklusiven, konstruktiven und transparenten Dialog zu 
ermöglichen; betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, dass die EU einen 
regelmäßigen Dialog mit lokalen Menschenrechtsorganisationen und anderen 
Nichtregierungsorganisationen über die Menschenrechtslage im Land führt;

13. ist der Auffassung, dass ein Einsatz von Bediensteten von Frontex in Senegal und die 
Durchführung operativer Tätigkeiten mit den lokalen und regionalen Sicherheitskräften 
nur dann erfolgen kann, wenn ein angemessener Schutz der Menschenrechte von 
Migranten und Asylbewerbern während des gesamten Verfahrens ihrer Antragstellung 
oder ihrer Rückkehr sichergestellt werden kann;

14. ist der Ansicht, dass die EU und Frontex ihre Maßnahmen in den Bereichen Migration 
und Asyl, die sie in Zusammenarbeit mit den senegalesischen Staatsorganen im Rahmen 
der Statusvereinbarung durchführen, im Falle anhaltender und schwerwiegender 
Menschenrechtsverletzungen gemäß den Standards des Internationalen 
Strafgerichtshofs aussetzen sollten;

15. betont, dass die von der EU und ihren Mitgliedstaaten geleistete Entwicklungshilfe in 
voller Transparenz und unter parlamentarischer Kontrolle erfolgen sollte;

16. fordert die Kommission auf, lokale zivilgesellschaftliche Organisationen, die die Rechte 
von Migranten schützen und fördern sowie die Zusammenarbeit der senegalesischen 
Staatsorgane mit Frontex überwachen, zu unterstützen;

17. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass der Abschluss dieser 
Statusvereinbarung mit Senegal und die Tätigkeiten von Frontex in Senegal das Recht 
auf Freizügigkeit von Personen nicht beeinträchtigen, das mit dem Vertrag über die 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten zugesagt wird, der die 
langfristige Errichtung einer freien Verkehrszone für Waren, Kapital und Personen 
vorsieht;

18. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, für sichere und legale Wege für Migranten 
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und Flüchtlinge zu sorgen, die in Senegal leben oder das Land durchqueren und ein 
besseres Leben in der EU anstreben.
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S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Delara Burkhardt, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, 
Petra Kammerevert, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit 
Sippel, Paul Tang, Elena Yoncheva

The Left Clare Daly, Cornelia Ernst, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Diana Riba i 
Giner, Tineke Strik

31 -
ECR Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, 

Hermann Tertsch

ID Annika Bruna, Susanna Ceccardi, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Jaak Madison, Philippe Olivier, Annalisa 
Tardino

PPE Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Karolin Braunsberger-Reinhold, Ana Collado Jiménez, Lena 
Düpont, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz 
White, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Dolors Montserrat, Nadine Morano, Paulo Rangel, Karlo 
Ressler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Juan Ignacio Zoido Álvarez
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